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die gesetzte Altersgrenze auszuiiben, sollte nicht zwangsweise ausgeschieden wer-
den. In der Altersgruppe einer Bevolkerung sind bedeutende volkswirtschaftliche
Reserven vorhanden. Der Altersbegriff sollte durch den der Erwerbunfihigkeit
abgelost werden. Die Erfahrungen, die mit der Beschéftigung von dlteren Personen
in einigen Lidndern gemacht wurden, sind durchaus ermutigend. Sicherung des
Rechtes auf Arbeit fiir arbeitswillige Menschen nach Erreichung des Ruhestands-
alters ist eine Forderung. Bei einer Befragung in England wiinschten 609, der
65jahrigen, ihre Arbeit fortzusetzen. Auf der andern Seite haben wir das Problem
des vorzeitigen Ausscheidens aus dem Arbeitsprozel3 (Frithinvaliditit). Das zahlen-
méfBige Verhdltnis zwischen Altersgruppe und aktiver Bevolkerung verschiebt
sich immer mehr zu ungunsten der letzgenannten. Das Renteneinkommen bleibt
immer vom Sozialprodukt abhingig. s sind da fir die moderne Volkswirtschaft
schwerwiegende Probleme zu losen. Dr.Z.

Ratgeber fiir Paraphlegiker

Die Zeitschrift « Pro Infirmis» (Heft 4, Oktober 1959, 18.Jahrgang) enthilt
die Ubersetzung einer franzosischen Broschiire «Ratgeber fiir Paraphlegiker».
Diese Veroffentlichung ist in dreifacher Hinsicht sehr bedeutungsvoll. Sie klirt
weite Teile der Bevilkerung auf iiber eine Krankheit, von der viele nichts wissen.
Das groBere Verstindnis wird dazu beitragen, dall die Hilfsbereitschaft, sofern
einmal an diese appelliert werden mul, leicht zu wecken ist, was angesichts des
geplanten Paraphlegikerzentrums nicht unwichtig ist. Bei der Paraphlegie oder
Querschnittslihmung handelt es sich um Liéhmungen, die bei Riickenmarks-
schidigungen auftreten. Nicht selten stellen diese sich ein als Begleiterscheinungen
bei Wirbelbriichen, Wirbeltuberkulosen und Riickenmarksgeschwulsten.

In ganz besonderer Weise wertvoll ist der « Ratgeber» fiir die Kranken selber.
In anschaulicher Weise, durch Illustrationen unterstiitzt, werden sie auf die Be-
deutung der eigenen Willensanstrengung aufmerksam gemacht. Jeder Kranke
mub es sich zur Pflicht machen, selber all das zu tun, was ihm in seiner Lage mog-
lich ist, um diese stets zu verbessern. So lange er in der Klinik weilt, ist es nicht
schwierig, sich vorschriftsgemiB zu verhalten, denn Arzte und Schwestern sehen
stets zum Rechten. Doch nach Hause zuriickgekehrt, wo er weitgehend sein
eigener Arzt und seine eigene Krankenschwester sein mul3, bedarf es einer groen
Willensanstrengung und Disziplin, Druckgeschwiire, Blasenschwierigkeiten und
Verstopfung durch ein bestimmtes Verhalten zu vermeiden. Die Beweglichkeit
muBl durch systematisches Uben erhalten und geférdert werden. Die Ubernahme
eines angemessenen Sportes ist zu empfehlen. Vor allem aber wichtig ist eine im
Rahmen des mdglichen liegende niitzliche Tétigkeit. Der «Ratgeber» ist ein
Biichlein, das dem Paraphlegickranken nicht nur niitzliche Anweisungen gibt,
sondern ihm auch Mut macht. Er darf spiiren, daB er sich weitgehend selber
helfen kann, wenn er sich einsetzt. Daf} ihn dabei die Umgebung angemessen zu
unterstiitzen hat, versteht sich von selbst. Die ihn umgebenden Menschen sollen
ihm entgegenkommen und ihn nicht Gberfordern, dabei aber auch auf weichliches
Mitleid, wonach dem Kranken jeder Stein aus dem Weg gerdumt wird, verzichten.
Beide Teile miissen cinander helfen. Da die SUV A;, die Militdrversicherung und das
Konkordat der Schweizerischen Krankenkassen den Querschnittgelihmten ihre
Unterstiitzung zukommen lassen, diirfte dort, wo diese selber mit ganzem Willen
mithelfen, ein Fortschritt nicht ausbleiben. Dr. E. Bra.,



	Ratgeber für Paraphlegiker

